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Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der Erhebung zur Personenbeförderung im Schienennahverkehr und gewerbli-
chen Omnibusverkehr sind das Verkehrsstatistikgesetz (VerkStatG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. Februar 2004 (BGBI. I S. 318), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1217) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz 
(BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBI. I S. 2394), geändert 
durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618).

Zweck der Erhebung

Die Angaben werden in Form von Landes- und Bundesergebnissen veröffentlicht. Sie dienen als 
Grundlage für eine Vielzahl von verkehrspolitischen Entscheidungen und Maßnahmen der obers-
ten Verkehrsbehörden des Bundes und der Länder. Außerdem werden die Ergebnisse für interna-
tionale Vergleiche im Rahmen der Statistiken der Europäischen Wirtschaftskommission (ECE) und 
für das verkehrsstatistische Programm der EU benötigt.

Auskunftspflicht

Die Auskunftspflicht zur Erhebung für Unternehmen der Personenbeförderung im Schienennah-
verkehr und gewerblichen Omnibusverkehr ergibt sich aus § 26 VerkStatG i. V. m. § 15 BStatG. 
Hiernach sind die Inhaberinnen oder Inhaber oder die für die Leitung bzw. die Geschäftsführung 
verantwortlichen Personen der Unternehmen, die als Betriebsführer oder beauftragte Beförderer 
öffentliche Personenbeförderung mit Eisenbahnen, Straßenbahnen oder Omnibussen durchführen 
zur Auskunftserteilung verpflichtet.

Jährlich einbezogen sind: Unternehmen, die mindestens 250 000 Fahrgäste befördert haben und 
die als Stichprobe gezogenen Unternehmen, die weniger als 250 000 Fahrgäste im Jahr befördert 
haben.

Fünfjährlich einbezogen sind: alle Unternehmen (letztmalig 2014)

Erhebungsinhalt

Jährlich bei den Unternehmen mit mehr als 250 000 Fahrgästen und den Stichprobenunterneh-
men
- Eigentumsverhältnisse

Im Schienen- und Liniennahverkehr:
- Anzahl der Fahrgäste, Beförderungsleistung, Fahrleistung und Beförderungsangebot       
- Anzahl der Fahrgäste im Ausbildungsverkehr
- direkte Beförderungseinnahmen und Einnahmen aus den Beförderungen im Ausbildungs-

verkehr
- Fahrleistung im städtischen Verkehr sowie Fahrleistung im Auftragsverkehr
- Beförderungsleistung im Schienen- und Liniennahverkehr nach Ländern
- Fahrleistung im Schienen- und Liniennahverkehr nach Kreisen

Im Fernverkehr mit Omnibussen:
- Anzahl der Fahrgäste nach der Art der Reisen im Gelegenheitsverkehr
- Anzahl der Fahrgäste und Beförderungsleistung nach Hauptverkehrsverbindungen (Inland 

und grenzüberschreitender Verkehr)       
- Fahrleistung und Beförderungsangebot nach Inland und Ausland
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Fünfjährlich bei allen Unternehmen
Alle Erhebungsmerkmale der jährlichen Erhebung sowie:

- Linienlänge des Nahverkehrs nach Art des Verkehrsmittels und nach Ländern
- Anzahl der Linien des Nahverkehrs nach Art des Verkehrsmittels
- Anzahl und Platzkapazität der Schienenfahrzeuge nach Art des Fahrzeuges sowie die An-

zahl und Platzkapazität der Omnibusse nach Einsatzarten
- Anzahl der Beschäftigten nach Art des Verkehrsmittels und nach Einsatzarten

Der vorliegende Bericht beinhaltet Ergebnisse von Unternehmen mit Sitz in Sachsen-Anhalt.

Definitionen

Eigentumsverhältnisse

Öffentliche Unternehmen: Bei öffentlichen Unternehmen sind am Grund- oder Stammkapital oder 
vergleichbaren Kapitalausstattungen ausschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts betei-
ligt. Als öffentlich gelten auch Unternehmen, die zu 100 % Tochterunternehmen von öffentlichen 
Unternehmen sind.

Private Unternehmen: Verkehrsunternehmen, an deren Grund- oder Stammkapital keine Körper-
schaften des öffentlichen Rechts beteiligt sind.

Gemischtwirtschaftliche Unternehmen: Als gemischtwirtschaftliches Unternehmen gelten alle 
übrigen Verkehrsunternehmen.

Verkehrsarten

Liniennahverkehr: Hierzu zählen alle Linienverkehre im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr mit 
Straßenbahnen und Omnibussen nach § 42 PBefG sowie die Sonderformen des Linienverkehrs 
nach § 43 PBefG. Die gesamte Reiseweite ist dabei nicht größer als 50 km bzw. die Reisezeit 
übersteigt nicht eine Stunde. Der freigestellte Schülerverkehr wird dem Liniennahverkehr zugeord-
net. Ebenso zählen alle mit Regionalisierungsmitteln geförderten Eisenbahnverkehre zum Linien-
nahverkehr.

Linienfernverkehr: Linienfernverkehr ist in der Regel Überlandlinienverkehr mit einer Reiseweite 
über 50 km.

Gelegenheitsnahverkehr: Hierzu zählen Stadtrundfahrten, Ausflugsfahrten und Mietomnibusver-
kehr gemäß § 48 und § 49 PBefG, wenn die Reiseweite 50 km nicht übersteigt.

Gelegenheitsfernverkehr: Zum Gelegenheitsfernverkehr zählen Ausflugsfahrten, Ferienzielreisen 
und Mietomnibusverkehr nach § 48 und § 49 PBefG, bei denen die Reiseweite mehr als 50 km be-
trägt.

Verkehrsleistungsgrößen

Fahrgäste: Als beförderte Person oder als Beförderungsfall gilt eine nicht unterbrochene Fahrt ei-
nes Fahrgastes auf dem Netz eines Verkehrsunternehmens. Man unterscheidet dabei zwischen 
Verkehrsmittel- und Unternehmensfahrt. Steigt der Fahrgast während der Fahrt auf ein anderes 
Verkehrsmittel eines Unternehmens um, wird der Fahrgast erneut gezählt (Verkehrsmittelfahrt).
Bei der Unternehmensfahrt findet das Umsteigen keine Berücksichtigung.
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Beförderungsleistung: Die in Personenkilometern gemessene Beförderungsleistung wird durch 
Multiplikation der Anzahl der Fahrgäste mit den von ihnen zurückgelegten Kilometern (Fahrweiten) 
errechnet.

Fahrleistung: Die Fahrleistung bezeichnet die in einem bestimmten Zeitraum von den Verkehrs-
mitteln (Eisenbahnen, Straßenbahnen und Omnibusse) zurückgelegte Entfernung in Fahrzeugki-
lometern (Zug- oder Buskilometer). Es gelten alle Fahrten, auf denen Fahrgastbeförderungen zu-
gelassen sind, auch wenn niemand das Beförderungsangebot angenommen hat.

Beförderungsangebot: Das in Platzkilometern (Platzkm) gemessene Beförderungsangebot ergibt 
sich als Produkt aus den zurückgelegten Fahrzeugkilometern (Zug- oder Buskilometer) und dem 
Fassungsvermögen (Sitz- und Stehplatzangebot) der Fahrzeuge.

Einnahmen: Zu den direkten Beförderungseinnahmen zählen alle Einnahmen (ohne Umsatzsteu-
er) im Schienen- und Liniennahverkehr sowie Einnahmen aus dem freigestellten Omnibusverkehr 
(z. B. freigestellter Schülerverkehr). Grundsätzlich sind dabei alle Zahlungseingänge mit direktem 
Bezug zur Personenbeförderung einzubeziehen, unabhängig davon, wer die Zahlungen leistet.

Verkehrsmittel
                                                                                                                                                       
Eisenbahnen: Zu den Eisenbahnen zählen S-Bahnen sowie alle übrigen Eisenbahnen des Nah-
verkehrs (mit Regionalisierungsmitteln geförderten Eisenbahnverkehre). Die zum Nahverkehr zu 
rechnenden Eisenbahnen können auch produktbezogen von den Fernverkehren abgegrenzt wer-
den.

Straßenbahnen: Hierzu zählen auch Stadtbahnen (einschl. Hochbahnen, U-Bahnen und Schwe-
bebahnen) sowie ähnliche Nahverkehrsbahnen. Nicht einbezogen werden dagegen Berg- und
Seilbahnen. Straßenbahnen sind die schienengebundenen Personenverkehrsmittel nach § 4 
PBefG. Sie können als Straßenbahnen herkömmlicher Bauart den Verkehrsraum öffentlicher Stra-
ßen benutzen oder als Stadtbahnen eine vom Individualverkehr unabhängige Gleisführung haben.

Omnibusse: Zu den Omnibussen zählen Kraftomnibusse und Obusse. Kraftomnibusse sind Kraft-
fahrzeuge, die nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 PBefG nicht an Schienen oder eine Fahrleistung gebunden 
und nach Bauart und Ausrüstung zur Beförderung von mehr als neun Personen (einschl. Fahrer) 
geeignet sind.

Die Erhebungsbögen zur vorliegenden Statistik sind in der PDF-Ausgabe dieses Berichtes enthal-
ten.

Zeichenerklärung und Abkürzungen

- = nichts vorhanden
0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts                                

Pkm = Personenkilometer
Fahrzeugkm = Fahrzeugkilometer (Zug-, Straßenbahn- oder Buskilometer)
Bkm = Buskilometer
Platzkm        = Platzkilometer

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb 
können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausge-
wiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Sum-
me der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % er-
folgt im Allgemeinen nicht.
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1. Schienennahverkehr und gewerblicher Omnibusverkehr im Jahr 2017

1.1 Gesamtübersicht des Schienennahverkehrs und des gewerblichen Omnibusverkehrs in Sachsen-Anhalt
 im Jahr 2016 und 2017

Gegenstand der Nachweisung1 2016 2017

Mit Liniennahverkehr  45  45
Mit Omnibus-Linienfernverkehr  1  1
Mit Omnibus-Gelegenheitsnahverkher  58  60
Mit Omnibus-Gelegenheitsfernverkehr  91  89
Insgesamt  126  126
Mit unter 250 000 Fahrgästen  106  106
Mit 250 000 und mehr Fahrgästen  20  20

Liniennahverkehr 183 833 175 088
Omnibus-Linienfernverkehr  71  73
Omnibus-Gelegenheitsnahverkehr  487  785
Omnibus-Gelegenheitsfernverkehr 1 140 1 105
Insgesamt 185 531 177 051

Liniennahverkehr 1 889 366 1 949 101
Omnibus-Linienfernverkehr  4 356  4 392
Omnibus-Gelegenheitsnahverkehr  12 208  37 775
Omnibus-Gelegenheitsfernverkehr  423 403  382 270
Insgesamt 2 329 333 2 373 537

Liniennahverkehr 106 966 101 988
Omnibus-Linienfernverkehr  290  293
Omnibus-Gelegenheitsnahverkehr  901 1 914
Omnibus-Gelegenheitsfernverkehr 13 821 12 580
Insgesamt 121 979 116 775

Liniennahverkehr 8 986 190 12 256 128
Omnibus-Linienfernverkehr  19 749  19 909
Omnibus-Gelegenheitsnahverkehr  26 755  70 588
Omnibus-Gelegenheitsfernverkehr  640 229  615 837
Insgesamt 9 672 922 12 962 462

Schienen- und Liniennahverkehr 228 598 256 316

1 ohne den Personenverkehr von reinen Subunternehmen
2 Mehrfachzählungen nach Verkehrsarten möglich
3 Unternehmensfahrten

Beförderungseinnahmen insgesamt (1 000 Euro)

Fahrgäste (1 000)3

Unternehmen (Anzahl)2

Beförderungsleistung (1 000 Personenkilometer)

Fahrleistung ( 1 000 Fahrzeugkilometer)

Beförderungsangebot (1 000 Platzkilometer)
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1.2 Unternehmen und Verkehrsleistungen im Schienennahverkehr und gewerblichen Omnibusverkehr
       nach Verkehrsarten im Jahr 2017

Beförderungs- Beförderungs-
leistung angebot

1 000 1 000
Fahrzeugkm Platzkm

Linienverkehr   45  175 161 1 953 493  102 281 12 276 037
 Nahverkehr   45  175 088 1 949 101  101 988 12 256 128
 Fernverkehr   1   73  4 392   293  19 909

Gelegenheitsverkehr   111  1 890  420 044  14 495  686 425
 mit Omnibussen
 Nahverkehr   60   785  37 775  1 914  70 588
 Fernverkehr   89  1 105  382 270  12 580  615 837

Gesamtnahverkehr   82  175 874 1 986 876  103 902 12 326 716
Gesamtfernverkehr   89  1 178  386 661  12 873  635 746

Insgesamt   126  177 051 2 373 537  116 775 12 962 462

Linienverkehr   16  153 262 1 592 768  76 781 9 791 663
 Nahverkehr   16  153 189 1 588 377  76 488 9 771 754
 Fernverkehr   1   73  4 392   293  19 909

Gelegenheitsverkehr   13   323  31 412   940  47 732
 mit Omnibussen
 Nahverkehr   12   202  3 915   199  9 544
 Fernverkehr   7   122  27 498   741  38 188

Gesamtnahverkehr   18  153 391 1 592 291  76 686 9 781 299
Gesamtfernverkehr   7   194  31 889  1 034  58 097

Zusammen   18  153 585 1 624 181  77 720 9 839 396

Linienverkehr   29  21 900  360 724  25 500 2 484 373
 Nahverkehr   29  21 900  360 724  25 500 2 484 373
 Fernverkehr - - - - -

Gelegenheitsverkehr   98  1 567  388 632  13 555  638 693
 mit Omnibussen
 Nahverkehr   48   583  33 860  1 716  61 044
 Fernverkehr   82   983  354 771  11 839  577 649

Gesamtnahverkehr   64  22 483  394 584  27 216 2 545 418
Gesamtfernverkehr   82   983  354 771  11 839  577 649

Zusammen   108  23 466  749 356  39 056 3 123 067

1 Mehrfachzählungen nach Verkehrsarten möglich
2 Unternehmensfahrten beinhalten die beförderten Personen mit einem Fahrausweis
   bzw. Freifahrausweis ohne Umsteiger

Verkehrsart
1 000 1000 Pkm

Unternehmen insgesamt

öffentliche Unternehmen

gemischtwirtschaftliche und private Unternehmen

Unternehmen1 Fahrgäste2 Fahrleistung

Anzahl
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2. Schienen- und Liniennahverkehr im Jahr 2017

2.1 Verkehrsleistungen im Schienen- und Liniennahverkehr nach Art des Verkehrsmittels im Jahr 2017

Eisenbahnen Straßenbahnen Omnibussen

Fahrgäste1 in 1 000  175 088  13 385  115 137  78 306
Beförderungsleistung in 1 000 Pkm 1 949 101  503 829  547 106  898 166
Fahrleistung in 1 000 Fahrzeugkm  101 988  13 877  11 486  76 625
Beförderungsangebot in 1 000 Platzkm 12 256 128 5 290 723 1 953 955 5 011 450

Fahrgäste1 in 1 000  153 189  10 593  114 985  59 351
Beförderungsleistung in 1 000 Pkm 1 588 377  396 965  546 725  644 687
Fahrleistung in 1 000 Fahrzeugkm  76 488  9 674  11 433  55 380
Beförderungsangebot in 1 000 Platzkm 9 771 754 4 429 123 1 950 647 3 391 984

Fahrgäste1 in 1 000  21 900  2 792   153  18 955
Beförderungsleistung in 1 000 Pkm  360 724  106 864   381  253 479
Fahrleistung in 1 000 Fahrzeugkm  25 500  4 203   53  21 245
Beförderungsangebot in 1 000 Platzkm 2 484 373  861 600  3 308 1 619 465

1 Unternehmensfahrten

Unternehmen insgesamt

öffentliche Unternehmen

gemischtwirtschaftliche und private Unternehmen

Davon im Verkehr mit 
Verkehrsleistung Einheit Insgesamt
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2.2 Verkehrsleistungen und Einnahmen im Schienen- und Liniennahverkehr nach
       Fahrgastgrößenklassen im Jahr 2017

Beförderungs- Fahr- Beförderungs- Beförderungs-
Fahrgast- leistung leistung angebot einnahmen

größenklasse 1 000 1 000 1 000 1 000
Personen- Fahrzeug- Platz- Euro
kilometer kilometer kilometer

Mit unter 250 000 Fahrgästen  1 288  28 154  3 129  93 276  4 841
Mit 250 000 und mehr Fahrgästen  173 800 1 920 947  98 858 12 162 852  251 475

Insgesamt  175 088 1 949 101  101 988 12 256 128  256 316

1 Unternehmensfahrten

2.3 Fahrgäste im Ausbildungsverkehr im Jahr 2017

Insgesamt1 Eisenbahnen Straßenbahnen Omnibusse

Ausbildungsverkehr  73 981   93  34 947  48 689

davon
   mit Zeitfahrausweisen2  72 076   18  34 947  46 859
   bei speziellen Schülerfahrten   457 - -   457
   im freigestellten Schülerverkehr  1 448   75 -  1 373

1 Unternehmensfahrten
2 Zeit- sowie sonstige Fahrausweise für Schüler, Studierende u. a. Auszubildende

Fahrgäste1

1 000

1 000
Art des Ausbildungsverkehrs
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2.4 Fahrleistungen insgesamt, im städtischen Verkehr sowie im Auftragsverkehr im Jahr 2017

Eisenbahnen Straßenbahnen Omnibussen

Öffentliche Unternehmen 76 488 9 674 11 433 55 380
Gemischtw. und private Unternehmen 25 500 4 203  53 21 245

Insgesamt 101 988 13 877 11 486 76 625

Öffentliche Unternehmen 12 379 - 5 183 7 195
Gemischtw. und private Unternehmen 1 205 -  53 1 152

Zusammen 13 584 - 5 236 8 348

Öffentliche Unternehmen 17 159 - - 17 159
Gemischtw. und private Unternehmen 3 660 - - 3 660

Zusammen 20 818 - - 20 818

nicht selbst, sondern von Subunternehmern erbracht

Davon im Verkehr mit

1 000 Fahrzeugkilometer

Insgesamt
Eigentumsverhältnis

Insgesamt

im städtischen Verkehr
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2.5 Fahrleistungen nach Kreisen von Unternehmen mit Sitz in Sachsen-Anhalt im Jahr 2017

Land
Kreisfreie Stadt

Landkreis

Niedersachsen 300
   Gifhorn 7
   Goslar 51
   Wolfenbüttel 8
   Göttingen 178
   Lüchow-Dannenberg 56

Hessen 178
   Kassel 89
   Werra-Meißner-Kreis 89

Sachsen 2086
   Leipzig, Stadt 382
   Leipziger Land 23
   Nordsachsen 1681

Sachsen-Anhalt 90 504
   Dessau-Roßlau, Stadt 2 393
   Halle (Saale), Stadt 9 737
   Magdeburg, Landeshauptstadt 9 486
   Altmarkkreis Salzwedel 2 666
   Anhalt-Bitterfeld 7 524
   Börde 8 587
   Burgenlandkreis 6 921
   Harz 13 800
   Jerichower Land 5 608
   Mansfeld-Südharz 6 280
   Saalekreis 8 736
   Salzlandkreis 4 028
   Stendal  122
   Wittenberg 4 618

Thüringen 6 194
   Gera  8
   Jena 1 181
   Eisenach 1 181
   Nordhausen 1 399
   Kyffhäuserkreis 1 185
   Weimarer Land  14
   Saale-Rudolstadt 1 181
   Saale-Holzland-Kreis  6
   Altenburger Land  38

Deutschland insgesamt 99 263

1 Fahrleistung von Unternehmen, die mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr befördert haben

Insgesamt1

1 000 Fahrzeugkilometer
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3. Omnibusfernverkehr im Jahr 2017

3.1 Verkehrsleistungen im Linien- und Gelegenheitsfernverkehr nach Verkehrsarten im Jahr 2017

Linien- Gelegen-
fern- heitsfern- öffentliche gemischtw.

verkehr verkehr Unternehmen und private
Unternehmen

Unternehmen1 Anzahl   89   1   89   7   82

Fahrgäste 1 000  1 178   73  1 105   194   983
 davon
   im Inlandsverkehr 1 000  1 061   73   988   191   869
   im grenzüberschreitenden 
    Verkehr, Transit- u. Auslandsverkehr 1 000   117 -   117   3   114
 davon2

       bei Mietomnibusverkehr 1 000   778 -   778   122   657
       bei Ausflugsfahrten (einschl.
         Städte-, Rund- u. Studienreisen) 1 000   191 -   191 -   191
       bei Ferienzielreisen (Pendel) 1 000   136 -   136 -   136

Beförderungsleistung 1 000 Pkm  386 661  4 392  382 270  31 889  354 771
 davon
   im Inlandsverkehr 1 000 Pkm  292 810  4 392  288 419  29 205  263 605
   im grenzüberschreitenden 
    Verkehr, Transit- u. Auslandsverkehr 1 000 Pkm  93 851 -  93 851  2 685  91 166

Fahrleistung 1 000 Bkm  12 873   293  12 580  1 034  11 839
 davon
   auf inländischem Gebiet 1 000 Bkm  10 163   293  9 871   985  9 178
   auf ausländischem Gebiet 1 000 Bkm  2 710 -  2 710   49  2 661

Beförderungsangebot 1 000 Platzkm  635 746  19 909  615 837  58 097  577 649
 davon
   auf inländischem Gebiet 1 000 Platzkm  498 268  19 909  478 359  55 816  442 452
   auf ausländischem Gebiet 1 000 Platzkm  137 478 -  137 478  2 281  135 197

1 Mehrfachzählungen nach Verkehrsarten möglich
2 Aufgliederung nur für den Gelegenheitsverkehr

Davon Eigentumsformen
davon

Gegenstand der Nachweisung Einheit Insgesamt
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3.2 Verkehrsleistungen der Unternehmen nach Fahrgastgrößenklassen im Jahr 2017

Gegenstand der Nachweisung Einheit Insgesamt unter 250 000
250 000 und 

mehr

Unternehmen Anzahl  89  80  9

Fahrgäste 1 000 1 178  637  540
 davon
   im Inlandsverkehr 1 000 1 061  561  499
   im grenzüberschreitenden 1 000  117  76  41
    Verkehr, Transit- u. Auslandsv.
 davon1

       bei Mietomnibusverkehr 1 000  778  311  467
       bei Ausflugsfahrten (einschl. 1 000  191  191 -
         Städte-, Rund- u. Studienreisen)
       bei Ferienzielreisen (Pendel) 1 000  136  136 -

Beförderungsleistung
 davon
   im Inlandsverkehr 1 000 Pkm 292 810 211 434 81 376
   im grenzüberschreitenden 1 000 Pkm 93 851 75 196 18 655
    Verkehr, Transit- u. Auslandsv.

Fahrleistung
 davon
   auf inländischem Gebiet 1 000 Bkm 10 163 7 458 2 705
   auf ausländischem Gebiet 1 000 Bkm 2 710 2 161  549

Beförderungsangebot
 davon
   auf inländischem Gebiet 1 000 Platzkm 498 268 370 395 127 872
   auf ausländischem Gebiet 1 000 Platzkm 137 478 110 693 26 785

1 Aufgliederung nur für den Gelegenheitsverkehr

Davon
Unternehmen nach Anzahl der Fahrgäste



1. Fahrgäste im Schienennahverkehr und gewerblichen Omnibusverkehr
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2. Fahrleistungen im Schienennahverkehr und gewerblichen Omnibusverkehr
im Jahr 2017 nach Verkehrsarten

1
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3. Erbrachte Fahrleistungen in Sachsen-Anhalt nach Kreisen von Unternehmen
mit Sitz in Sachsen-Anhalt im Jahr 2017
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Personenbeförderung im gewerblichen 
Omnibusverkehr – Jahresbericht 2017

Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 8 korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Rücksendung 
bitte bis 

 

Name:

Telefon oder E-Mail:

O-g

Identnummer

Eigentumsverhältnis am Unternehmen
 Bei öffentlichen Unternehmen sind am Grund- oder Stammkapital oder vergleichbaren 
Kapitalausstattungen ausschließlich Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 

 
Anteilseigner beteiligt, bei privaten Unternehmen sind dagegen keine Körperschaften  
und Anstalten des öffentlichen Rechts beteiligt. Als öffentlich gelten auch Unternehmen, 
die zu 100 % Tochterunternehmen von öffentlichen Unternehmen sind. 
Die Zuordnung zum Eigentumsverhältnis ist unabhängig von der Rechtsform Ihres 

öffentlich gemischt privat

Eigentümer  ................................................................................................ 008 1 2 3

Bitte prüfen Sie, ob folgende Kriterien auf Ihr Unternehmen zutreffen:

K1 Führt Ihr Unternehmen Personenverkehr nur mit  
Bussen durch ?

 Ja  .........................................................................................................

Nein, auch Personenverkehr mit Eisenbahnen 
 ..................................................

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Sie erhalten dann einen neuen Fragebogen.

K2 Führt Ihr Unternehmen Liniennahverkehr auf eigenen 
Linien also nicht ausschlie lich als ubunternehmen) 
und oder freigestellten chülerverkehr durch ? 

 Subunternehmen sind Unternehmen, die auf Basis  
eines Werk- oder Dienstvertrages mit einem anderen 
Unternehmen, das Inhaber einer (Linien-
ist, in dessen Auftrag Fahrten durchführen. Der freige-

 
tätigkeit durchgeführt.

 Ja  .........................................................................................................

 Nein  .....................................................................................................

K3 Ist Ihr Unternehmen im Gelegenheitsverkehr 
und oder im Linienfernverkehr t tig ?

 Ja  .........................................................................................................

 Nein  .....................................................................................................
Ende der Befragung.  
Bitte senden Sie den Fragebogen an uns zurück.

Identnummer SA

1
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Liniennahverkehr
-

schließlich Sonderformen des Linienverkehrs gemäß § 43 
-

sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regio-
 
-
-

 Fahrg ste Beförderungsf lle)
 

Als Beförderungsfall im Linienverkehr gilt eine nicht unter-
brochene Fahrt eines Fahrgastes auf dem Netz eines  

-
zählungen ermittelt. Sofern eine Person auf einer Fahrt  

 
Person“ gezählt. Befördert ein Unternehmen beispiels-

-
gäste gezählt. 

und Ausflugsfahrten gelten Hin- und Rückfahrt zusammen 

 Omnibusse
Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-

dienen. Hierzu zählen Kraftomnibusse und Obusse.

 Direkte Beförderungseinnahmen insgesamt
 

direktem Bezug zur Personenbeförderung:
– Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen
– Bestellerentgelte
– Abgeltungszahlungen für die Beförderung von

begünstigten Personengruppen
– Schüler, Studierende und andere Auszubildende

gesetzbuch
– andere begünstigte Personengruppen

– Einnahmen aus Beförderungen, die von Dritten in

– Einnahmen aus dem freigestellten Omnibusverkehr

Dagegen zählen hierzu nicht:
– Abgeltungszahlungen z. B. für unterlassene Tarif- 

anhebungen und Zahlungen zum Ausgleich verbund- 
spezifischer Kosten

die kein Entgelt für Beförderungsleistungen darstellen
– gezahlte oder erhaltene Vergütungen für Auftragsfahrten

Bei Verbundunternehmen sind die auf Basis einer Ein-
nahmenverteilung errechneten Einnahmen den kassen-
mäßigen Einnahmen vorzuziehen. 

 Fahrleistung
Die Fahrleistung ist in Buskilometern anzugeben. Die Leer-
fahrten zur ersten Einstiegshaltestelle und von der letzten 

-

Fahrleistung melden, unabhängig davon, ob sie von ihnen 
-

nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.
Fahrleistung im st dtischen erkehr 
Hier sind die Fahrleistungen im Orts- und Nachbarorts- 
linienverkehr anzugeben. 
Fahrleistung im Auftragsverkehr 
Von Ihrem Unternehmen ist im letzten Eingabefeld unter 
Frage 1.4 die Fahrleistung anzugeben, die nicht selbst, 

Subunternehmen beauftragt haben. 
 

einzubeziehen.

6  Beförderungsleistung
Die in Personenkilometern gemessene Beförderungs- 

 
errechnet. Die Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen  
ist in der separaten Unterlage beschrieben.

 Beförderungsangebot
Das in Platzkilometern gemessene Beförderungsangebot 
ergibt sich aus der Multiplikation der zurückgelegten  

der Verkehrsleistungsgrößen ist in der separaten Unterlage 
beschrieben. 

1

2

3

4

51

7

Erläuterungen
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Identnummer SA

1

A Verkehrsleistungen im Jahr 2017

1 Liniennahverkehr mit Omnibussen 

  1  3

1.1 An ahl der Fahrg ste im Liniennahverkehr 
insgesamt  

  ..................................................................  2
012

1.2 An ahl der Fahrg ste im chüler- und Ausbildungs- 
verkehr nach Art des Ausbildungsverkehrs  2

 
für Schüler, Studierende  

u. a. Auszubildende

bei speziellen Schüler-

Linienverkehrs gemäß  
im freigestellten 
Schülerverkehr zusammen

016 020 024 028

1.3 Direkte Beförderungseinnahmen  
im Liniennahverkehr  

  1

direkte Beförderungseinnahmen insgesamt 
 ........................................................................... 4

darunter: Einnahmen aus Beförderungen im Schüler-  
 ................

030

1.4 Fahrleistung im Liniennahverkehr 
mit Omnibussen 

  1  3

Fahrleistung  5 Buskilometer

Insgesamt (auf eigenen Linien und im freigestellten 
Schülerverkehr   ...............................................................................

033

 .......................................................
036

nicht selbst, sondern von Subunternehmen 
 erbracht .........................................................................................

Beförderungsleistung und Beförderungsangebot 
im Liniennahverkehr mit Omnibussen 

1  3

Beförderungsleistung   6 Beförderungsangebot   7

048
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......................................
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Erläuterungen

 Fahrg ste Beförderungsf lle)
 

Als Beförderungsfall im Linienverkehr gilt eine nicht unter-
brochene Fahrt eines Fahrgastes auf dem Netz eines  

-
zählungen ermittelt. Sofern eine Person auf einer Fahrt  

 
Person“ gezählt. Befördert ein Unternehmen beispiels-

-
gäste gezählt. 

und Ausflugsfahrten gelten Hin- und Rückfahrt zusammen 

 Omnibusse
Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-

dienen. Hierzu zählen Kraftomnibusse und Obusse.

 Fahrleistung
Die Fahrleistung ist in Buskilometern anzugeben. Die Leer-
fahrten zur ersten Einstiegshaltestelle und von der letzten 

-

Fahrleistung melden, unabhängig davon, ob sie von ihnen 
-

nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.

6  Beförderungsleistung
Die in Personenkilometern gemessene Beförderungs- 

 
errechnet. Die Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen  
ist in der separaten Unterlage beschrieben.

 Beförderungsangebot
Das in Platzkilometern gemessene Beförderungsangebot 
ergibt sich aus der Multiplikation der zurückgelegten  

der Verkehrsleistungsgrößen ist in der separaten Unterlage 
beschrieben. 

Gelegenheitsnahverkehr mit Omnibussen 
Hierzu zählen Stadtrundfahrten, Ausflugsfahrten und  

in der Mehrzahl der Beförderungsfälle die gesamte Reise-

Fernverkehr mit Omnibussen
Der Linienfernverkehr mit Omnibussen ist in der Regel 

Ausgangs- und Endpunkten eine regelmäßige Verkehrs-
verbindung eingerichtet, auf der Fahrgäste an bestimmten 
Haltestellen ein- und aussteigen können. Im Unterschied 
zum Liniennahverkehr zählen zum Linienfernverkehr im 

 
 

die gesamte Reisezeit eine Stunde übersteigt.
Zum Gelegenheitsfernverkehr zählen Ausflugsfahrten 

 
alle Ferienzielreisen gemäß § 48 PBefG. Im Gelegenheits-
fernverkehr ist zu beachten, dass bei den Fahrgastan- 
gaben die Summe Inlandsverkehr + grenzüberschreiten- 
der Verkehr und Auslandsverkehr mit der Summe Miet- 
omnibusverkehr + Ausflugsfahrten + Ferienzielreisen 
übereinstimmt.

 Fahrg ste und Beförderungsleistung im Inlands- 
verkehr  im gren überschreitenden erkehr und  
im Auslandsverkehr
Entscheidend für die Zuordnung der Fahrgäste und der  
Beförderungsleistung ist der Verlauf der Reise. Inlands- 
verkehr ist Verkehr, bei dem Start- und Zielpunkt der Reise 
innerhalb Deutschlands liegen und die Reise ausschließ-
lich in Deutschland verläuft. 

Im grenzüberschreitenden Verkehr und im Auslands- 

Eine Fahrt von Hamburg nach München ist somit dem 
Inlandsverkehr, eine Fahrt von Hamburg nach Wien oder 

einschließlich den im Inland erbrachten Personenkilo- 

 Fahrleistung und Beförderungsangebot auf 
inl ndischem und ausl ndischem Gebiet

 
 

geben. Die Fahrleistungsangaben können den Reise- 

2

3

5

6

2

7

8

9

10

11

Zu 10 und 11:
Beispiel für die Berechnung der Verkehrsleistungsgrößen 
im grenzüberschreitenden Linien- oder Gelegenheitsfern-
verkehr mit Omnibussen: 
Fahrtroute: Berlin – Warschau

gefahrene km: 100 km zur polnischen Grenze 
400 km in Polen

it l t e im Bus: 60
Fahrg ste: 40

Folgendes zu berücksichtigen:

Fahrg ste: 0 im Inlandsverkehr  
40 im grenzüberschreitenden Verkehr 

 und Auslandsverkehr

Beförderungs- 0 im Inlandsverkehr 
leistung in  20 000 (40   
Personen-km:  den Verkehr und Auslandsverkehr

Fahrleistung 100 auf inländischem Gebiet 
in Bus-km: 400 auf ausländischem Gebiet

Beförderungs- 6 000 (60   100  
angebot in 24 000 (60   400  
Platz-km:
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2 Gelegenheitsnahverkehr mit Omnibussen  3  8

 Hierbei handelt es sich um Stadtrundfahrten, Ausflugs-
 

  ...............................................................  2

 ...................  6

 ...............................................  5

  ...........................  7

3 Fernverkehr mit Omnibussen nach Linien-  
und Gelegenheitsverkehr  3  9

  
-
 
 

Gelegenheitsnahverkehr zuzuordnen.

Verkehrsleistungsgröße Linienfernverkehr Gelegenheitsfernverkehr

  2

im Inlandsverkehr  .............................................................  10

im grenzüberschreitenden Verkehr 
und im Auslandsverkehr  .................................................  10

Fahrgäste insgesamt  ............................................................

9

bei Mietomnibusverkehren  ..............

bei Ausflugsfahrten gemäß § 48 Absatz 1 PBefG 
  ......

bei Ferienzielreisen § 48 Absatz 2 PBefG  ......................

  6

im Inlandsverkehr  .............................................................  10
060 061

im grenzüberschreitenden Verkehr 
und im Auslandsverkehr  .................................................  10

062 063

  5

auf inländischem Gebiet  .................................................  11
064

auf ausländischem Gebiet  .............................................  11
066 067

  7

auf inländischem Gebiet  .................................................  11
068

auf ausländischem Gebiet  .............................................  11
070 071

Identnummer SA
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Erläuterungen

 Liniennahverkehr
-

schließlich Sonderformen des Linienverkehrs gemäß § 43 
-

sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regio-
 
-
-

 Omnibusse
Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-

dienen. Hierzu zählen Kraftomnibusse und Obusse.

5  Fahrleistung
Die Fahrleistung ist in Buskilometern anzugeben. Die Leer-
fahrten zur ersten Einstiegshaltestelle und von der letzten 

-

Fahrleistung melden, unabhängig davon, ob sie von ihnen 
-

nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.

6  Beförderungsleistung
Die in Personenkilometern gemessene Beförderungs- 

 
errechnet. Die Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen  
ist in der separaten Unterlage beschrieben.

2
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4 Liniennahverkehr mit Omnibussen in regionaler Gliederung  1  3

4.1 Beförderungsleistung nach Bundesl ndern
 Bitte tragen Sie die Bundesländer ein, in denen Sie Beförderungsleistungen erbracht 
haben. Sollten Sie 

 

Beförderungsleistung im Bundesland  6
Code 

 
statistischen Amt Personenkilometer

2 0 0
3

2 0 0
3

2 0 0
3

2 0 0
3

2 0 0
3

4.2 Fahrleistung nach Kreisen SA

2

 Bitte tragen Sie die inländischen Landkreise oder kreisfreien Städte ein, in denen 
Sie Fahrleistungen erbracht haben. Sollten Sie in mehr als 10 Kreisen tätig sein,  

 

Fahrleistung im Kreis 
5

Code 
 

statistischen Amt Buskilometer

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Identnummer SA
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie 

 
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

1

2. Beispiele zur Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen
(Fahrgäste, Fahrleistung, Beförderungsleistung,
Beförderungsangebot
Unterlage.

3.
einzelner Fragen nicht ausreichen, genügen auch sorg- 
fältig geschätzte Angaben.

4. Bitte beziehen Sie in Ihre Meldungen nicht nur die
Verkehrsleistungen ein, die Sie in Ihrem eigenen

haben, sondern auch die in anderen Bundesländern
erbrachten Verkehrsleistungen.

Ihrer Subunternehmen im Liniennahverkehr, im Linienfern-
verkehr und im Gelegenheitsverkehr ein. Beförderungen, die
Sie als Subunternehmen im Auftrag eines anderen Unter-
nehmens im Liniennahverkehr, im Linienfernverkehr und im
Gelegenheitsverkehr durchgeführt haben, sind hingegen nicht
einzubeziehen.

6. Unternehmen, die ausschließlich als reine Subunternehmen
tätig sind, müssen den Fragebogen nicht ausfüllen.

7. Unternehmen, die ausschließlich freigestellten Schüler
verkehr durchführen, sind zu dieser Statistik ebenfalls

 ................................................ x

 .................... 1 1 2 8

 
nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B.  ............... x  oder 1 1 2 8

2 3 4 0
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1

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

oder beauftragte Beförderer öffentlichen Personennahverkehr mit Eisenbahnen oder  

 

Sie dient als Grundlage für eine Vielzahl verkehrspolitischer Entscheidungen und 
Maßnahmen der obersten Verkehrsbehörden des Bundes und der Länder.

echtsgrundlagen, Auskunfts flicht

 
Unternehmen, die als Betriebsführer oder beauftragte Beförderer öffentliche  
Personenbeförderung mit Eisenbahnen, Straßenbahnen oder Omnibussen durchführen, 
auskunftspflichtig. Werden inländische Verkehre von Unternehmen durchgeführt, die  

 

 
elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Für die Meldung sind die 
von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im 
begründeten Einzelfall kann eine Ausnahme von der Online-Meldung 

 

Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 

Geheimhaltung

Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  

und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen  

Vorbereitung von Planungs- und Gesetzgebungsverfahren dürfen diese Tabellen auch an 
die von den obersten Bundes- und Landesbehörden beauftragten Gutachter übermittelt 

 

 

Personenbeförderung im gewerblichen 
Omnibusverkehr – Jahresbericht 2017 O-g
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2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift

 

konzentration zusammengefasste Einzelangaben über die Prozentanteile der größten 
Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen 

 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für die Personen, die Empfänger von 
Einzelangaben sind.

ilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, tatistikregister
Name und Anschrift des Unternehmens, Name und Rufnummern oder Adressen für  
elektronische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind  
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In  

 
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

 
 

Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Unternehmen 

Nummer.
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Personenbeförderung im gewerblichen 
Omnibusverkehr – Jahresbericht 2017 O-g

hat 20 Plätze. Das Unternehmen führt mit seinen drei Bussen 

der nebenstehenden Tabelle aufgeführt sind.

Die für dieses Beispiel in den Fragebogen einzutragenden 
Angaben stehen in der untersten Zeile der Tabelle.

I
befördert. Die Fahrleistung der drei Busse betrug zusammen 

je Fahrt als 
Fahrgäste multipliziert mit der Fahrleistung, die Platzkilometer 
als Platzangebot multipliziert mit der Fahrleistung. In der 

der einzelnen Fahrten addiert, so dass sich die für den Frage-
bogen relevanten Daten ergeben. 

meter und 201 600 Platzkilometer. 

Sofern Daten nicht für die einzelnen Fahrten vorliegen, können 
Berechnungen auch auf Basis zusammengefasster Daten 

-
daten bekannt sein sollten. 

Fahrleistung 

Berechnung bzw  ch tzung

Zur korrekten Berechnung der Platzkilometer müssen die 
-

angebot bekannt sein.

Platzkilometer = Platzangebot je Bus x Fahrleistung je Bus
 

2 460 km, Bus B mit 30 Plätzen 1 480 km und Bus C mit 
20 Plätzen 1 710 km fuhr, ergibt sich: 

kilometer

 
einzelnen Busses, können die Platzkilometer folgendermaßen 

Für nebenstehendes Beispiel ergibt sich: 

Die Personenkilometer errechnen sich je Fahrt als Fahrgäste  
 
 

-
spiel finden Sie den Wert in der untersten Zeile: Hier sind es 

Die Zahl der Personenkilometer ist grundsätzlich niedriger als 

Ihnen die Personenkilometer nicht im Detail vor, können sie 
am einfachsten unter Zuhilfenahme des Auslastungsgrads der 

-
grad der Busse abschätzen und diesen mit den Platzkilo- 
metern multiplizieren.

Personen-km insgesamt 
= Platz-km insgesamt x Auslastungsgrad

 

Dies ergibt:

Alternativ können die Personenkilometer auch über die  
 

-

 

Dies ergibt:

Fahrgäste

Die Zahl der Fahrgäste ergibt sich als Addition der Fahrgast-
zahlen der einzelnen Fahrten. Im Beispiel finden Sie den Wert 
in der untersten Zeile: Hier sind es 382 Fahrgäste.

 
Informationen fehlen, gibt es folgende Möglichkeit der 
Schätzung: 

Insgesamt hätten bei voll besetzten Bussen im nachfolgenden  

Ihrem Unternehmen reisen können. Bei einer durchschnitt-

Beispiel zur Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen 
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Fahrt Bus
Platz- 

angebot
Fahr- 

leistung
Fahr- 
gäste

Beförderungs- 
leistung

Beförderungs- 
angebot 

Anzahl Bus-km Anzahl Personen-km Platz-km

1 A 100 30 3 000

2 B 30 20

3 A 180 40 7 200

4 A 1 000 10 10 000

A 80 4 000 4 000

6 A 300

7 B 30 80 10 800 2 400

8 B 30 18

B 30 22 7 700

10 A 800 36 000 40 000

11 B 30 16 800

12 C 20 60 1 200

13 C 20 1 000 18 18 000 20 000

14 C 20 13 000

B 30 28 14 000

Insg. 3 382 201 600
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Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 7 korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Rücksendung 
bitte bis 

 

Name:

Telefon oder E-Mail:

Identnummer

Eigentumsverhältnis am Unternehmen
 Bei öffentlichen Unternehmen sind am Grund- oder Stammkapital oder vergleichbaren 
Kapitalausstattungen ausschließlich Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 

 
Anteilseigner beteiligt, bei privaten Unternehmen sind dagegen keine Körperschaften  
und Anstalten des öffentlichen Rechts beteiligt. Als öffentlich gelten auch Unternehmen, 
die zu 100 % Tochterunternehmen von öffentlichen Unternehmen sind. 
Die Zuordnung zum Eigentumsverhältnis ist unabhängig von der Rechtsform Ihres 

öffentlich gemischt privat

Eigentümer  ................................................................................................ 008 1 2 3

Bitte prüfen Sie, ob folgende Kriterien auf Ihr Unternehmen zutreffen:

K1

 Ja  .........................................................................................................

Nein, auch Personenverkehr mit Eisenbahnen 
 ..................................................

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Sie erhalten dann einen neuen Fragebogen.

K2

 Subunternehmen sind Unternehmen, die auf Basis  
eines Werk- oder Dienstvertrages mit einem anderen 
Unternehmen, das Inhaber einer (Linien-
ist, in dessen Auftrag Fahrten durchführen. Der freige-

 
tätigkeit durchgeführt.

 Ja  .........................................................................................................

 Nein  .....................................................................................................

K3

 Ja  .........................................................................................................

 Nein  .....................................................................................................
Ende der Befragung.  
Bitte senden Sie den Fragebogen an uns zurück.

Identnummer SA

1
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-
schließlich Sonderformen des Linienverkehrs gemäß § 43 

-

sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regio-
 
-
-

 

 
Als Beförderungsfall im Linienverkehr gilt eine nicht unter-
brochene Fahrt eines Fahrgastes auf dem Netz eines  

-
zählungen ermittelt. Sofern eine Person auf einer Fahrt  

 
Person“ gezählt. Befördert ein Unternehmen beispiels-

-
gäste gezählt. 

und Ausflugsfahrten gelten Hin- und Rückfahrt zusammen 

 

Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-

dienen. Hierzu zählen Kraftomnibusse und Obusse.

 

 
direktem Bezug zur Personenbeförderung:
– Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen
– Bestellerentgelte
– Abgeltungszahlungen für die Beförderung von

begünstigten Personengruppen
– Schüler, Studierende und andere Auszubildende

gesetzbuch
– andere begünstigte Personengruppen

– Einnahmen aus Beförderungen, die von Dritten in

– Einnahmen aus dem freigestellten Omnibusverkehr

Dagegen zählen hierzu nicht:
– Abgeltungszahlungen z. B. für unterlassene Tarif- 

anhebungen und Zahlungen zum Ausgleich verbund- 
spezifischer Kosten

die kein Entgelt für Beförderungsleistungen darstellen
– gezahlte oder erhaltene Vergütungen für Auftragsfahrten

Bei Verbundunternehmen sind die auf Basis einer Ein-
nahmenverteilung errechneten Einnahmen den kassen-
mäßigen Einnahmen vorzuziehen. 

 

Die Fahrleistung ist in Buskilometern anzugeben. Die Leer-
fahrten zur ersten Einstiegshaltestelle und von der letzten 

-

Fahrleistung melden, unabhängig davon, ob sie von ihnen 
-

nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.

Hier sind die Fahrleistungen im Orts- und Nachbarorts- 
linienverkehr anzugeben. 

Von Ihrem Unternehmen ist im letzten Eingabefeld unter 
Frage 1.4 die Fahrleistung anzugeben, die nicht selbst, 

Subunternehmen beauftragt haben. 
 

einzubeziehen.

 

Die in Personenkilometern gemessene Beförderungs- 

 
errechnet. Die Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen  
ist auf Seite 8 beschrieben.

 

Das in Platzkilometern gemessene Beförderungsangebot 
ergibt sich aus der Multiplikation der zurückgelegten  

der Verkehrsleistungsgrößen ist auf Seite 8 beschrieben.

Erläuterungen
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Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 7 korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Rücksendung 
bitte bis 

 

Name:

Telefon oder E-Mail:

Identnummer

Eigentumsverhältnis am Unternehmen
 Bei öffentlichen Unternehmen sind am Grund- oder Stammkapital oder vergleichbaren 
Kapitalausstattungen ausschließlich Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 

 
Anteilseigner beteiligt, bei privaten Unternehmen sind dagegen keine Körperschaften  
und Anstalten des öffentlichen Rechts beteiligt. Als öffentlich gelten auch Unternehmen, 
die zu 100 % Tochterunternehmen von öffentlichen Unternehmen sind. 
Die Zuordnung zum Eigentumsverhältnis ist unabhängig von der Rechtsform Ihres 

öffentlich gemischt privat

Eigentümer  ................................................................................................ 008 1 2 3

Bitte prüfen Sie, ob folgende Kriterien auf Ihr Unternehmen zutreffen:

K1

 Ja  .........................................................................................................

Nein, auch Personenverkehr mit Eisenbahnen 
 ..................................................

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Sie erhalten dann einen neuen Fragebogen.

K2

 Subunternehmen sind Unternehmen, die auf Basis  
eines Werk- oder Dienstvertrages mit einem anderen 
Unternehmen, das Inhaber einer (Linien-
ist, in dessen Auftrag Fahrten durchführen. Der freige-

 
tätigkeit durchgeführt.

 Ja  .........................................................................................................

 Nein  .....................................................................................................

K3

 Ja  .........................................................................................................

 Nein  .....................................................................................................
Ende der Befragung.  
Bitte senden Sie den Fragebogen an uns zurück.

Identnummer SA

1

FÜFÜRÜR 
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-
schließlich Sonderformen des Linienverkehrs gemäß § 43 

-

sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regio-
 
-
-

 

 
Als Beförderungsfall im Linienverkehr gilt eine nicht unter-
brochene Fahrt eines Fahrgastes auf dem Netz eines  

-
zählungen ermittelt. Sofern eine Person auf einer Fahrt  

 
Person“ gezählt. Befördert ein Unternehmen beispiels-

-
gäste gezählt. 

und Ausflugsfahrten gelten Hin- und Rückfahrt zusammen 

 

Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-

dienen. Hierzu zählen Kraftomnibusse und Obusse.

 

 
direktem Bezug zur Personenbeförderung:
– Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen
– Bestellerentgelte
– Abgeltungszahlungen für die Beförderung von

begünstigten Personengruppen
– Schüler, Studierende und andere Auszubildende

gesetzbuch
– andere begünstigte Personengruppen

– Einnahmen aus Beförderungen, die von Dritten in

– Einnahmen aus dem freigestellten Omnibusverkehr

Dagegen zählen hierzu nicht:
– Abgeltungszahlungen z. B. für unterlassene Tarif- 

anhebungen und Zahlungen zum Ausgleich verbund- 
spezifischer Kosten

die kein Entgelt für Beförderungsleistungen darstellen
– gezahlte oder erhaltene Vergütungen für Auftragsfahrten

Bei Verbundunternehmen sind die auf Basis einer Ein-
nahmenverteilung errechneten Einnahmen den kassen-
mäßigen Einnahmen vorzuziehen. 

 

Die Fahrleistung ist in Buskilometern anzugeben. Die Leer-
fahrten zur ersten Einstiegshaltestelle und von der letzten 

-

Fahrleistung melden, unabhängig davon, ob sie von ihnen 
-

nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.

Hier sind die Fahrleistungen im Orts- und Nachbarorts- 
linienverkehr anzugeben. 

Von Ihrem Unternehmen ist im letzten Eingabefeld unter 
Frage 1.4 die Fahrleistung anzugeben, die nicht selbst, 

Subunternehmen beauftragt haben. 
 

einzubeziehen.

 

Die in Personenkilometern gemessene Beförderungs- 

 
errechnet. Die Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen  
ist auf Seite 8 beschrieben.

 

Das in Platzkilometern gemessene Beförderungsangebot 
ergibt sich aus der Multiplikation der zurückgelegten  

der Verkehrsleistungsgrößen ist auf Seite 8 beschrieben.
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Identnummer SA

1

A Verkehrsleistungen im Jahr 2017

1

   

1.1
 

 ..................................................................  
012

1.2

 
für Schüler, Studierende  

u. a. Auszubildende

bei speziellen Schüler-

Linienverkehrs gemäß  
im freigestellten 
Schülerverkehr zusammen

016 020 024 028

1.3
einschließlich freigestellter Schüler- 

direkte Beförderungseinnahmen insgesamt 
 ........................................................................... 

darunter: Einnahmen aus Beförderungen im Schüler-  
 ................

030

1.4

   

Fahrleistung  Buskilometer

Insgesamt (auf eigenen Linien und im freigestellten 
Schülerverkehr   ...............................................................................

033

 .......................................................
036

nicht selbst, sondern von Subunternehmen 
 erbracht .........................................................................................

 

Beförderungsleistung   Beförderungsangebot   

048

nien unen u
......................................
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Erläuterungen

 

 
Als Beförderungsfall im Linienverkehr gilt eine nicht unter-
brochene Fahrt eines Fahrgastes auf dem Netz eines  

-
zählungen ermittelt. Sofern eine Person auf einer Fahrt  

 
Person“ gezählt. Befördert ein Unternehmen beispiels-

-
gäste gezählt. 

und Ausflugsfahrten gelten Hin- und Rückfahrt zusammen 

 

Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-

dienen. Hierzu zählen Kraftomnibusse und Obusse.

 

Die Fahrleistung ist in Buskilometern anzugeben. Die Leer-
fahrten zur ersten Einstiegshaltestelle und von der letzten 

-

Fahrleistung melden, unabhängig davon, ob sie von ihnen 
-

nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.

 

Die in Personenkilometern gemessene Beförderungs- 

 
errechnet. Die Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen  
ist auf Seite 8 beschrieben.

 

Das in Platzkilometern gemessene Beförderungsangebot 
ergibt sich aus der Multiplikation der zurückgelegten  

der Verkehrsleistungsgrößen ist auf Seite 8 beschrieben. 

Hierzu zählen Stadtrundfahrten, Ausflugsfahrten und  

in der Mehrzahl der Beförderungsfälle die gesamte Reise-

Der Linienfernverkehr mit Omnibussen ist in der Regel 

Ausgangs- und Endpunkten eine regelmäßige Verkehrs-
verbindung eingerichtet, auf der Fahrgäste an bestimmten 
Haltestellen ein- und aussteigen können. Im Unterschied 
zum Liniennahverkehr zählen zum Linienfernverkehr im 

 
 

die gesamte Reisezeit eine Stunde übersteigt.
Zum Gelegenheitsfernverkehr zählen Ausflugsfahrten 

 
alle Ferienzielreisen gemäß § 48 PBefG. Im Gelegenheits-
fernverkehr ist zu beachten, dass bei den Fahrgastan- 
gaben die Summe Inlandsverkehr + grenzüberschreiten- 
der Verkehr und Auslandsverkehr mit der Summe Miet- 
omnibusverkehr + Ausflugsfahrten + Ferienzielreisen 
übereinstimmt.

Entscheidend für die Zuordnung der Fahrgäste und der  
Beförderungsleistung ist der Verlauf der Reise. Inlands- 
verkehr ist Verkehr, bei dem Start- und Zielpunkt der Reise 
innerhalb Deutschlands liegen und die Reise ausschließ-
lich in Deutschland verläuft. 

Im grenzüberschreitenden Verkehr und im Auslands- 

Eine Fahrt von Hamburg nach München ist somit dem 
Inlandsverkehr, eine Fahrt von Hamburg nach Wien oder 

einschließlich den im Inland erbrachten Personenkilo- 

 
 

geben. Die Fahrleistungsangaben können den Reise- 

Beispiel für die Berechnung der Verkehrsleistungsgrößen 
im grenzüberschreitenden Linien- oder Gelegenheitsfern-
verkehr mit Omnibussen: 

 Berlin – Warschau

100 km zur polnischen Grenze 
400 km in Polen

: 60
: 40

Folgendes zu berücksichtigen:

 im Inlandsverkehr  
 im grenzüberschreitenden Verkehr 
 und Auslandsverkehr

  im Inlandsverkehr 
   (40  

  den Verkehr und Auslandsverkehr

  auf inländischem Gebiet 
  auf ausländischem Gebiet

  (60 100  
  (60 400  
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2    

 Hierbei handelt es sich um Stadtrundfahrten, Ausflugs-
 

  ...............................................................  

 ...................  

 ...............................................  

  ...........................  

3
   

  
-
 
 

Gelegenheitsnahverkehr zuzuordnen.

Verkehrsleistungsgröße Linienfernverkehr Gelegenheitsfernverkehr

  

im Inlandsverkehr  .............................................................  

im grenzüberschreitenden Verkehr 
und im Auslandsverkehr  .................................................  

Fahrgäste insgesamt  ............................................................

bei Mietomnibusverkehren  ..............

bei Ausflugsfahrten gemäß § 48 Absatz 1 PBefG 
  .................

bei Ferienzielreisen § 48 Absatz 2 PBefG  ......................

  

im Inlandsverkehr  .............................................................  
060 061

im grenzüberschreitenden Verkehr 
und im Auslandsverkehr  .................................................  

062 063

  

auf inländischem Gebiet  .................................................  
064

auf ausländischem Gebiet  .............................................  
066 067

  

auf inländischem Gebiet  .................................................  
068

auf ausländischem Gebiet  .............................................  
070 071

Identnummer SA

1
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Erläuterungen

 

-
schließlich Sonderformen des Linienverkehrs gemäß § 43 

-

sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regio-
 
-
-

 

Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-

dienen. Hierzu zählen Kraftomnibusse und Obusse.

 

Die Fahrleistung ist in Buskilometern anzugeben. Die Leer-
fahrten zur ersten Einstiegshaltestelle und von der letzten 

-

Fahrleistung melden, unabhängig davon, ob sie von ihnen 
-

nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.

 

Die in Personenkilometern gemessene Beförderungs- 

 
errechnet. Die Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen  
ist auf Seite 8 beschrieben.
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie 

 
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

2. Beispiele zur Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen
(Fahrgäste, Fahrleistung, Beförderungsleistung,
Beförderungsangebot auf Seite 8.

3.
einzelner Fragen nicht ausreichen, genügen auch sorg- 
fältig geschätzte Angaben.

4. Bitte beziehen Sie in Ihre Meldungen nicht nur die
Verkehrsleistungen ein, die Sie in Ihrem eigenen

haben, sondern auch die in anderen Bundesländern
erbrachten Verkehrsleistungen.

Ihrer Subunternehmen im Liniennahverkehr, im Linienfern-

die Sie als Subunternehmen im Auftrag eines anderen Unter-

Gelegenheitsverkehr durchgeführt haben, sind hingegen nicht
einzubeziehen.

6. Unternehmen, die ausschließlich als reine Subunternehmen
tätig sind, müssen den Fragebogen nicht ausfüllen.

7. Unternehmen, die ausschließlich freigestellten Schüler- 
verkehr durchführen, sind zu dieser Statistik ebenfalls
auskunftspflichtig und müssen lediglich die Frage A1

 ................................................

 .................... 1 1 2 8

 
nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B.  ...............  oder 1 1 2 8

2 3 4 0
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hat 20 Plätze. Das Unternehmen führt mit seinen drei Bussen 

der nebenstehenden Tabelle aufgeführt sind.
Die für dieses Beispiel in den Fragebogen einzutragenden 
Angaben stehen in der untersten Zeile der Tabelle.
I
befördert. Die Fahrleistung der drei Busse betrug zusammen 

als 
Fahrgäste multipliziert mit der Fahrleistung, die Platzkilometer 
als Platzangebot multipliziert mit der Fahrleistung. In der 

der einzelnen Fahrten addiert, so dass sich die für den Frage-
bogen relevanten Daten ergeben. 

meter und 201 600 Platzkilometer. 
Sofern Daten nicht für die einzelnen Fahrten vorliegen, können 
Berechnungen auch auf Basis zusammengefasster Daten 

-
daten bekannt sein sollten. 

 

Zur korrekten Berechnung der Platzkilometer müssen die 
-

angebot bekannt sein.

 
2 460 km, Bus B mit 30 Plätzen 1 480 km und Bus C mit 
20 Plätzen 1 710 km fuhr, ergibt sich: 

kilometer
 

einzelnen Busses, können die Platzkilometer folgendermaßen 

Für nebenstehendes Beispiel ergibt sich: 

Die Personenkilometer errechnen sich  als Fahrgäste  
 
 

-
spiel finden Sie den Wert in der untersten Zeile: Hier sind es 

Die Zahl der Personenkilometer ist grundsätzlich niedriger als 

Ihnen die Personenkilometer nicht im Detail vor, können sie 
am einfachsten unter Zuhilfenahme des Auslastungsgrads der 

-
grad der Busse abschätzen und diesen mit den Platzkilo- 
metern multiplizieren.

noch: Personenkilometer

 

Dies ergibt:

Alternativ können die Personenkilometer auch über die  
 

-

 

Dies ergibt:

Fahrgäste

Die Zahl der Fahrgäste ergibt sich als Addition der Fahrgast-
zahlen der einzelnen Fahrten. Im Beispiel finden Sie den Wert 
in der untersten Zeile: Hier sind es 382 Fahrgäste.

 
Informationen fehlen, gibt es folgende Möglichkeit der 
Schätzung: 
Insgesamt hätten bei voll besetzten Bussen im nachfolgenden  

Ihrem Unternehmen reisen können. Bei einer durchschnitt-

Fahrt Bus
Platz- 

angebot
Fahr- 

leistung
Fahr- 
gäste

Beförderungs- 
leistung

Beförderungs- 
angebot 

Anzahl Bus-km Anzahl Personen-km Platz-km

1 A 100 30 3 000

2 B 30 20

3 A 180 40 7 200

4 A 1 000 10 10 000

A 80 4 000 4 000

6 A 300

7 B 30 80 10 800 2 400

8 B 30 18

B 30 22 7 700

10 A 800 36 000 40 000

11 B 30 16 800

12 C 20 60 1 200

13 C 20 1 000 18 18 000 20 000

14 C 20 13 000

B 30 28 14 000

Insg. 3 382 201 600

Beispiel zur Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen 

FÜR
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1

 
Betriebsführer oder beauftragte Beförderer öffentlichen Personennahverkehr mit  

 

Sie dient als Grundlage für eine Vielzahl verkehrspolitischer Entscheidungen und 
Maßnahmen der obersten Verkehrsbehörden des Bundes und der Länder.

 
Unternehmen, die als Betriebsführer oder beauftragte Beförderer öffentliche  
Personenbeförderung mit Eisenbahnen, Straßenbahnen oder Omnibussen durchführen,  
auskunftspflichtig. Werden inländische Verkehre von Unternehmen durchgeführt, die  

 

 
elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Für die Meldung sind die 
von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im 
begründeten Einzelfall kann eine Ausnahme von der Online-Meldung 

 

 Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 

Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  

und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen  

Vorbereitung von Planungs- und Gesetzgebungsverfahren dürfen diese Tabellen auch an 
die von den obersten Bundes- und Landesbehörden beauftragten Gutachter übermittelt  
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2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift

 

konzentration zusammengefasste Einzelangaben über die Prozentanteile der größten 
Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen 

 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für die Personen, die Empfänger von 
Einzelangaben sind.

Name und Anschrift des Unternehmens, Name und Rufnummern oder Adressen für  
elektronische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind  
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In  

 
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

 
 

Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Unternehmen 

Nummer.
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hat 20 Plätze. Das Unternehmen führt mit seinen drei Bussen 

der nebenstehenden Tabelle aufgeführt sind.

Die für dieses Beispiel in den Fragebogen einzutragenden 
Angaben stehen in der untersten Zeile der Tabelle.

I
befördert. Die Fahrleistung der drei Busse betrug zusammen 

als 
Fahrgäste multipliziert mit der Fahrleistung, die Platzkilometer 
als Platzangebot multipliziert mit der Fahrleistung. In der 

der einzelnen Fahrten addiert, so dass sich die für den Frage-
bogen relevanten Daten ergeben. 

meter und 201 600 Platzkilometer. 

Sofern Daten nicht für die einzelnen Fahrten vorliegen, können 
Berechnungen auch auf Basis zusammengefasster Daten 

-
daten bekannt sein sollten. 

 

Zur korrekten Berechnung der Platzkilometer müssen die 
-

angebot bekannt sein.

 
2 460 km, Bus B mit 30 Plätzen 1 480 km und Bus C mit 
20 Plätzen 1 710 km fuhr, ergibt sich: 

kilometer

 
einzelnen Busses, können die Platzkilometer folgendermaßen 

Für nebenstehendes Beispiel ergibt sich: 

Die Personenkilometer errechnen sich  als Fahrgäste  
 
 

-
spiel finden Sie den Wert in der untersten Zeile: Hier sind es 

Die Zahl der Personenkilometer ist grundsätzlich niedriger als 

Ihnen die Personenkilometer nicht im Detail vor, können sie 
am einfachsten unter Zuhilfenahme des Auslastungsgrads der 

-
grad der Busse abschätzen und diesen mit den Platzkilo- 
metern multiplizieren.

 

Dies ergibt:

Alternativ können die Personenkilometer auch über die  
 

-

 

Dies ergibt:

Fahrgäste

Die Zahl der Fahrgäste ergibt sich als Addition der Fahrgast-
zahlen der einzelnen Fahrten. Im Beispiel finden Sie den Wert 
in der untersten Zeile: Hier sind es 382 Fahrgäste.

 
Informationen fehlen, gibt es folgende Möglichkeit der 
Schätzung: 

Insgesamt hätten bei voll besetzten Bussen im nachfolgenden  

Ihrem Unternehmen reisen können. Bei einer durchschnitt-

Beispiel zur Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen 

FÜR
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Fahrt Bus
Platz- 

angebot
Fahr- 

leistung
Fahr- 
gäste

Beförderungs- 
leistung

Beförderungs- 
angebot 

Anzahl Bus-km Anzahl Personen-km Platz-km

1 A 100 30 3 000

2 B 30 20

3 A 180 40 7 200

4 A 1 000 10 10 000

A 80 4 000 4 000

6 A 300

7 B 30 80 10 800 2 400

8 B 30 18

B 30 22 7 700

10 A 800 36 000 40 000

11 B 30 16 800

12 C 20 60 1 200

13 C 20 1 000 18 18 000 20 000

14 C 20 13 000

B 30 28 14 000

Insg. 3 382 201 600
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Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren.

Rücksendung 
bitte bis 

 

Name:

Telefon oder E-Mail:

–

Rücksendung 
bitte bis

Identnummer

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen nur aus, falls 

-

betreiben, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns 
in Verbindung. Sie erhalten dann einen anderen 

Erläuterungen zu  bis 
-

stehen auf den Seiten 1 bis 3 der beigefügten 
Unterlage.

öffentlich gemischt

Eigentümer  .................................................................... 008 1 2 3

Verkehrsleistungen im Jahr 2017
1

 

1.1

Fahrgäste  Unternehmensfahrten
Verkehrsmittelfahrten

Eisenbahnen  

Insgesamt  ...............
009 010 011 012

1.2

Fahrgäste  Unternehmensfahrten
Verkehrsmittelfahrten

Eisenbahnen  

 
Schüler, Studierende 
u. a. Auszubildende  ...

013 014 015 016

bei speziellen Schüler-

 ................
017 018 019 020

im freigestellten 
 ...........

021 022 023 024

zusammen  ...................
025 026 027 028

Identnummer SA

1
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen

 
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

1.3

 .............  
029

darunter:

 ...............................................................................................
030

1.4
  

Fahrleistung  
Eisenbahnen  

Zugkilometer Buskilometer

Insgesamt (auf eigenen Linien und im 
 ................

031 032 033

 .......................
034 035 036

Subunternehmen erbracht  ......................
037 038 039

1.5
  

Verkehrsleistungs- Eisenbahnen  

Beförderungsleistung 
 

043 044 045

Beförderungsangebot 
  ....... 

046 047 048

Unterlage beschrieben.

Identnummer SA

1
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2    
 

 ..............................................................  
049

 ..................  
050

 ..............................................  
051

 ..........................  
052

3    
  

 ............................................................  
053 054

im grenzüberschreitenden Verkehr 
 ................................................  

055 056

Fahrgäste insgesamt  ...........................................................

Fahrgäste nach Art der Reisen  

 ............
057

 
......

058

 .......
059

 ............................................................  
060 061

im grenzüberschreitenden Verkehr 
 ................................................  

062 063

 

 ................................................  
064 065

 .............................................  
066 067

 ................................................  
068 069

 .............................................  
070 071

Unterlage beschrieben. Identnummer SA

1
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4

4.1
 Bitte tragen Sie die Bundesländer ein, in denen Sie Beförderungsleistungen erbracht 
haben. Sollten Sie 

 

Beförderungsleistung im 
Bundesland  

Code 
 

statistischen Amt 

Eisenbahnen  

2 0 0
1 2 3

2 0 0
1 2 3

2 0 0
1 2 3

2 0 0
1 2 3

2 0 0
1 2 3

4.2 SA

2

 Bitte tragen Sie die inländischen Landkreise oder kreisfreien Städte ein, in denen Sie  
 

-

Fahrleistung im Kreis Code 
 

statistischen Amt 

Eisenbahnen  

Zugkilometer Buskilometer

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Unterlage beschrieben. Identnummer SA

1
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1

 

 

 
Unternehmen, die als Betriebsführer oder beauftragte Beförderer öffentliche  

 
 

 
elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Für die Meldung sind die 

 

 Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 

Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  

und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen  
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2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift

 

 

Einzelangaben sind.

Name und Anschrift des Unternehmens, Name und Rufnummern oder Adressen für  
 

Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In  
 

Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

 
 

Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Unternehmen 

Nummer.
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–

Erläuterungen zum Fragebogen

 
 
-

-
schaften und Anstalten des öffentlichen Rechts beteiligt. 
Als öffentlich gelten auch Unternehmen, die zu 100 % 

 
 

-

-

50 km oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht über-

 

 

-

Verkehrsmitteln niedriger sein als die Summe der Fahr-

 

und zum Schluss einen anderen Bus Ihres Unternehmens, 

Fahrgäste nach dem Verkehrsmittelfahrtkonzept und einen 
Fahrgast nach dem Unternehmensfahrtkonzept.

-
-

9 000 Fahrgäste gezählt.

kehren und Ausflugsfahrten gelten Hin- und Rückfahrt 

 

-

rechnenden Eisenbahnen können auch produktbezogen 

S-Bahnen sind Reisezüge des linienbezogenen Ballungs-
 

Bauart auch Stadtbahnen,  Hochbahnen, U-Bahnen, 

 

Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-

-

–

– Bestellerentgelte

–

– Schüler, Studierende und andere Auszubildende

Bitte beziehen Sie in Ihre Meldung die Verkehrsleistungen 
-

Sie im Auftrag eines anderen Unternehmens durchgeführt 
haben, sind hingegen nicht zu berücksichtigen. Sofern Sie im 

 
-

-

 

 

Summe der Fahrgast angaben bei mehr als einem eingesetz-

Fragen nicht ausreichen, genügen auch sorgfältig geschätzte 
Angaben.

dieser Unterlage beschrieben.
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noch: Direkte Beförderungseinnahmen insgesamt

–
gesetzbuch

–

–

–

Dagegen zählen hierzu nicht:
– Abgeltungszahlungen z. B. für unterlassene Tarifan-

 
spezifischer Kosten

–
die kein Entgelt für Beförderungsleistungen darstellen

– gezahlte oder erhaltene Vergütungen für Auftragsfahrten

Bei Verbundunternehmen sind die auf Basis einer Ein-

 
nen Verkehrsmittel getrennt anzugeben. Die Leerfahrten 

-
-

-
nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.

 

Von Ihrem Unternehmen ist im letzten Eingabefeld unter 
Frage 1.4 die Fahrleistung anzugeben, die nicht selbst, 

Subunternehmen beauftragt haben. 
Dieser Wert ist auch unter „Fahrleistung insgesamt“ 
einzubeziehen.

 
 

 
 

ist auf Seite 3 dieser Unterlage beschrieben. 

 
 

bot ergibt sich aus der Multiplikation der zurückgelegten 
-

 
dieser Unterlage beschrieben. 

Hierzu zählen Stadtrundfahrten, Ausflugsfahrten und 
 

in der Mehrzahl der Beförderungsfälle die gesamte Reise-

-

Haltestellen ein- und aussteigen können. Im Unterschied 

 
 

die gesamte Reisezeit eine Stunde übersteigt. 
 

 
-

 

 
 

übereinstimmt. 

Entscheidend für die Zuordnung der Fahrgäste und der  
Beförderungsleistung ist der Verlauf der Reise. Inlands- 

-

Im grenzüberschreitenden Verkehr und im Auslands- 

 

 

 
 

geben. Die Fahrleistungsangaben können den Reise- 
 

 

 Berlin – Warschau

 

: 60
: 40 

Folgendes zu berücksichtigen:

 
 im grenzüberschreitenden Verkehr 

  
   (40  

  
 

  (60 100  
  (60 400
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(

 
 
 

nebenstehenden Tabelle aufgeführt sind.

Die für dieses Beispiel in den Fragebogen einzutragenden An-
gaben stehen in der untersten Zeile der Tabelle.

I  
befördert. Die Fahrleistung der drei Busse betrug zusammen 

als 

Daten ergeben. 

 
Berechnungen auch auf Basis zusammengefasster Daten erfolgen 

sein sollten. 

 der Busse 

bekannt sein. 

1 710 km fuhr, ergibt sich: 

 

Für nebenstehendes Beispiel ergibt sich: 

 als Fahrgäste  
 

 

 
 

Im Beispiel finden Sie den Wert in der untersten Zeile: Hier sind es 

 
 

unter Zuhilfenahme des Auslastungsgrads der Busse geschätzt  
 

Dies ergibt:

 

-

-

Dies ergibt:

Fahrgäste

Die Zahl der Fahrgäste ergibt sich als Addition der Fahrgastzahlen 
der einzelnen Fahrten. Im Beispiel finden Sie den Wert in der  
untersten Zeile: Hier sind es 382 Fahrgäste.

 
Informationen fehlen, gibt es folgende Möglichkeit der Schätzung: 

 

 
 

Unternehmen reisen können. Bei einer durchschnittlichen Aus- 

Fahrt Bus
 

angebot
Fahr- 

leistung
Fahr- 
gäste

Beförderungs- 
leistung

Beförderungs- 
angebot 

Anzahl Bus-km Anzahl -km

1 A 50 100 30 3 000 5 000

2 B 30 250 20 5 000 7 500

3 A 50 180 40 7 200 9 000

4 A 50 1 000 10 10 000 50 000

5 A 50 80 50 4 000 4 000

6 A 50 300 45 13 500 15 000

7 B 30 80 10 800 2 400

8 B 30 250 18 4 500 7 500

9 B 30 350 22 7 700 10 500

10 A 50 800 45 36 000 40 000

11 B 30 50 16 800 1 500

12 C 20 60 15 900 1 200

13 C 20 1 000 18 18 000 20 000

14 C 20 650 15 9 750 13 000

15 B 30 500 28 14 000 15 000

Insg. 3 5 650 382 135 150 201 600
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Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren.

Rücksendung 
bitte bis 

 

Name:

Telefon oder E-Mail:

S-kPersonenbeförderung im Schienennah- 
verkehr und im gewerblichen Omnibus- 
verkehr – Jahresbericht 2017

Rücksendung 
bitte bis

Identnummer

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen nur aus, falls 

-

betreiben, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns 
in Verbindung. Sie erhalten dann einen anderen 

Erläuterungen zu 1  bis 12
-

stehen auf den Seiten 1 bis 3 der beigefügten 
Unterlage.

1 öffentlich gemischt

Eigentümer  .................................................................... 008 1 2 3

Verkehrsleistungen im Jahr 2017
1 Liniennahverkehr auf Schienen und Stra en einschlie lich Schüler-  

und Ausbildungsverkehr, mit freigestelltem Schülerverkehr)  2  4

1.1 Anzahl der Fahrgäste im Schienen- und Liniennahverkehr 
einschlie lich Schüler- und Ausbildungsverkehr)

Fahrgäste  3 Unternehmensfahrten
Verkehrsmittelfahrten

Eisenbahnen  4 4 4

Insgesamt  ...............
009 010 011 012

1.2 Anzahl der Fahrgäste im Schüler- und Ausbildungsverkehr 
nach Art des Ausbildungsverkehrs

Fahrgäste  3 Unternehmensfahrten
Verkehrsmittelfahrten

Eisenbahnen  4 4 4

 
Schüler, Studierende 
u. a. Auszubildende  ...

013 014 015 016

bei speziellen Schüler-

 ................
017 018 019 020

im freigestellten 
 ...........

021 022 023 024

zusammen  ...................
025 026 027 028

Identnummer SA

1
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen

 
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

1.3 Direkte Beförderungseinnahmen ohne Umsatzsteuer) im Schienen-  
und Liniennahverkehr einschlie lich freigestellter Schülerverkehr) 

2

 .............  5
029

darunter:

 ...............................................................................................
030

1.4 Fahrleistung im Schienen- und Liniennahverkehr 
einschlie lich freigestellter Schülerverkehr)  2

Fahrleistung  6
Eisenbahnen  4 4 4

Zugkilometer Buskilometer

Insgesamt (auf eigenen Linien und im 
 ................

031 032 033

 .......................
034 035 036

Subunternehmen erbracht  ......................
037 038 039

1.5 Beförderungsleistung und Beförderungsangebot im Schienen- und Liniennahverkehr 
einschlie lich freigestellter Schülerverkehr)  2

Verkehrsleistungs- Eisenbahnen  4 4 4

Beförderungsleistung 
 7

043 044 045

Beförderungsangebot 
  ....... 8

046 047 048

Unterlage beschrieben.

Identnummer SA

1
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2 Gelegenheitsnahverkehr mit Omnibussen  4  9

 

 ..............................................................  3
049

 ..................  7
050

 ..............................................  6
051

 ..........................  8
052

3 Fernverkehr mit Omnibussen nach Linien- und Gelegenheitsverkehr  4  10

  

3

 ............................................................  11
053 054

im grenzüberschreitenden Verkehr 
 ................................................  11

055 056

Fahrgäste insgesamt  ...........................................................

Fahrgäste nach Art der Reisen  10

 ............
057

 
......

058

 .......
059

7

 ............................................................  11
060 061

im grenzüberschreitenden Verkehr 
 ................................................  11

062 063

 6

 ................................................  12
064 065

 .............................................  12
066 067

8

 ................................................  12
068 069

 .............................................  12
070 071

Unterlage beschrieben. Identnummer SA

1
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1

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

 
 

 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

 
 

Unternehmen, die als Betriebsführer oder beauftragte Beförderer öffentliche  

 
 

 
elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Für die Meldung sind die 

 

Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 

Geheimhaltung

Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  

und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen  

 

 

 

Personenbeförderung im Schienennah- 
verkehr und im gewerblichen Omnibus- 
verkehr – Jahresbericht 2017

S-k
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2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 

 

 

Einzelangaben sind.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister
Name und Anschrift des Unternehmens, Name und Rufnummern oder Adressen für  

 
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den 

 
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

 
 

 

laufenden Nummer.
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Personenbeförderung im Schienennahverkehr und im 
gewerblichen Omnibusverkehr – Jahresbericht 2017 S-k

Erläuterungen zum Fragebogen

Eigentumsverhältnisse am Unternehmen

 
 
-

-
schaften und Anstalten des öffentlichen Rechts beteiligt. 
Als öffentlich gelten auch Unternehmen, die zu 100 % 

 Liniennahverkehr

 
 

-

-

50 km oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht über-

 Fahrgäste Beförderungsfälle)

 

-

Verkehrsmitteln niedriger sein als die Summe der Fahr-

 

und zum Schluss einen anderen Bus Ihres Unternehmens, 

Fahrgäste nach dem Verkehrsmittelfahrtkonzept und einen 
Fahrgast nach dem Unternehmensfahrtkonzept.

-
-

9 000 Fahrgäste gezählt.

kehren und Ausflugsfahrten gelten Hin- und Rückfahrt 

 Eisenbahnen

-

rechnenden Eisenbahnen können auch produktbezogen 

S-Bahnen sind Reisezüge des linienbezogenen Ballungs-
 

Straßenbahnen

Bauart auch Stadtbahnen,  Hochbahnen, U-Bahnen, 

 

Omnibusse
-

Direkte Beförderungseinnahmen insgesamt
-

–

– Bestellerentgelte

–

– Schüler, Studierende und andere Auszubildende

1

2

3

4

5

Unternehmen, die ausschließlich freigestellten Schüler-
verkehr durchführen, sind zu dieser Statistik ebenfalls 
auskunftspflichtig.
Bitte beziehen Sie in Ihre Meldung die Verkehrsleistungen 

-

Sie im Auftrag eines anderen Unternehmens durchgeführt 
haben, sind hingegen nicht zu berücksichtigen. Sofern Sie im 

 
-

-

 

 

Summe der Fahrgast angaben bei mehr als einem ein- 

3

Fragen nicht ausreichen, genügen auch sorgfältig geschätzte 
Angaben.

dieser Unterlage beschrieben.
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noch: Direkte Beförderungseinnahmen insgesamt

–
gesetzbuch

–

–

–

Dagegen zählen hierzu nicht:
– Abgeltungszahlungen z. B. für unterlassene Tarifan-

 

–
die kein Entgelt für Beförderungsleistungen darstellen

– gezahlte oder erhaltene Vergütungen für Auftragsfahrten

Bei Verbundunternehmen sind die auf Basis einer Ein-

 Fahrleistung
 

nen Verkehrsmittel getrennt anzugeben. Die Leerfahrten 
-
-

-
nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.
Fahrleistung im städtischen Verkehr 

 

Fahrleistung im Auftragsverkehr 
Von Ihrem Unternehmen ist im letzten Eingabefeld unter 
Frage 1.4 die Fahrleistung anzugeben, die nicht selbst, 

Subunternehmen beauftragt haben. 
Dieser Wert ist auch unter „Fahrleistung insgesamt“ 
einzubeziehen.

 Beförderungsleistung
 

 
 

ist auf Seite 3 dieser Unterlage beschrieben. 

 Beförderungsangebot
 

bot ergibt sich aus der Multiplikation der zurückgelegten 
-

 
dieser Unterlage beschrieben. 

Gelegenheitsnahverkehr mit Omnibussen 
Hierzu zählen Stadtrundfahrten, Ausflugsfahrten und 

 
in der Mehrzahl der Beförderungsfälle die gesamte Reise-

 Fernverkehr mit Omnibussen

-

Haltestellen ein- und aussteigen können. Im Unterschied 

 
 

die gesamte Reisezeit eine Stunde übersteigt. 
 

 
-

 

 
 

übereinstimmt. 

 Fahrgäste und Beförderungsleistung im Inlands- 
verkehr, im grenzüberschreitenden Verkehr und  
im Auslandsverkehr
Entscheidend für die Zuordnung der Fahrgäste und der  
Beförderungsleistung ist der Verlauf der Reise. Inlands- 

-

Im grenzüberschreitenden Verkehr und im Auslands- 

 

 

 Fahrleistung und Beförderungsangebot auf 
inländischem und ausländischem Gebiet

 
 

geben. Die Fahrleistungsangaben können den Reise- 
 

6

7

8

9

10

11

12

Zu 11 und 12:
 

Fahrtroute: Berlin – Warschau

gefahrene km:  

Sitzplätze im Bus: 60
Fahrgäste: 40 

Folgendes zu berücksichtigen:

Fahrgäste: 0  
40 im grenzüberschreitenden Verkehr 

Beförderungs- 0  
leistung in  20 000 (40   
Personen-km:

Fahrleistung 100  
in Bus-km: 400

Beförderungs- 6 000 (60  100  
angebot in 24 000 (60  400
Platz-km:
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(

 
 
 

nebenstehenden Tabelle aufgeführt sind.

Die für dieses Beispiel in den Fragebogen einzutragenden An-
gaben stehen in der untersten Zeile der Tabelle.

I  
befördert. Die Fahrleistung der drei Busse betrug zusammen 

je Fahrt als 

Daten ergeben. 

 
Berechnungen auch auf Basis zusammengefasster Daten erfolgen 

sein sollten. 

Fahrleistung der Busse 

Berechnung bzw. Schätzung

bekannt sein. 

Platzkilometer = Platzangebot je Bus x Fahrleistung je Bus

1 710 km fuhr, ergibt sich: 

 

Für nebenstehendes Beispiel ergibt sich: 

je Fahrt als Fahrgäste  
 

 

 
 

Im Beispiel finden Sie den Wert in der untersten Zeile: Hier sind es 

 
 

unter Zuhilfenahme des Auslastungsgrads der Busse geschätzt  
 

Personen-km insgesamt 
= Platz-km insgesamt x Auslastungsgrad

Dies ergibt:

 

-

-

Dies ergibt:

Fahrgäste

Die Zahl der Fahrgäste ergibt sich als Addition der Fahrgastzahlen 
der einzelnen Fahrten. Im Beispiel finden Sie den Wert in der  
untersten Zeile: Hier sind es 382 Fahrgäste.

 
Informationen fehlen, gibt es folgende Möglichkeit der Schätzung: 

 

 
 

Unternehmen reisen können. Bei einer durchschnittlichen Aus- 

Fahrt Bus
 

angebot
Fahr- 

leistung
Fahr- 
gäste

Beförderungs- 
leistung

Beförderungs- 
angebot 

Anzahl Bus-km Anzahl -km

1 A 50 100 30 3 000 5 000

2 B 30 250 20 5 000 7 500

3 A 50 180 40 7 200 9 000

4 A 50 1 000 10 10 000 50 000

5 A 50 80 50 4 000 4 000

6 A 50 300 45 13 500 15 000

7 B 30 80 10 800 2 400

8 B 30 250 18 4 500 7 500

9 B 30 350 22 7 700 10 500

10 A 50 800 45 36 000 40 000

11 B 30 50 16 800 1 500

12 C 20 60 15 900 1 200

13 C 20 1 000 18 18 000 20 000

14 C 20 650 15 9 750 13 000

15 B 30 500 28 14 000 15 000

Insg. 3 5 650 382 135 150 201 600
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Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt
Im Monat August 2019 erschienen

Bestell-Nr. Kennziffer/Periodizität Titel
Preis Print
(in EUR)

1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 08/2019 5,50

3 A 1 02 A I, II, III hj-2/18 Bevölkerung der Gemeinden Stand: 31.12.2018 4,50

3 F 1 02 F I, II j/18 Baufertigstellungen, Bauabgang und Wohnungsbestand im Wohn- und Nichtwohnbau
Jahr 2018 4,50

3 G 4 01 G IV m-4/19 Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität
April 2019, Januar bis April 2019, Winterhalbjahr 2018/19: Vorläufige Ergebnisse 7,00

3 G 4 01 G IV m-5/19 Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität
Mai 2019, Januar bis Mai 2019, Vorläufige Ergebnisse 6,00

3 H 1 01 H I m-2/19 Straßenverkehrsunfälle Februar 2019: Vorläufige Ergebnisse 6,00

3 H 1 01 H I m-3/19 Straßenverkehrsunfälle März 2019: Vorläufige Ergebnisse 6,00

3 H 2 01 H II m-1/19 Binnenschifffahrt Januar 2019 4,00

3 H 2 01 H II m-2/19 Binnenschifffahrt Februar 2019 4,00

3 L 4 08 L IV j/18 Ergebnisse der Statistik über Einkünfte der Personengesellschaften und Gemeinschaften 
Jahr 2014 5,00

3 M 1 01 M I vj-2/19 Verbraucherpreisindex Juni 2019 5,00

3 Q 3 02 Q III j/17 Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz Jahr 2017 3,00

Alle Veröffentlichungen stehen kostenfrei als PDF-Datei zum Download unter https://statistik.sachsen-anhalt.de zur Verfügung, bei einer Bestellung 
ersetzen Sie bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“.






